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Arbeitsrechtlicher Status eines Fernsehmitarbeiters - BAG-           
Urteil vom 06.09.1993 - 5 AZR 123/92 
 
Arbeitsrechtlicher Status eines Fernsehmitarbeiters (§ 611 BGB;      
Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 GG);                                        
hier: Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 06.09.1993          
      - 5 AZR 123/92 -                                               
1. Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen bei einem                
   programmgestaltenden Mitarbeiter einer Rundfunkanstalt ein        
   Arbeitsverhältnis vorliegt (Bestätigung der st.Rspr. seit BAGE    
   41, 247 = AP Nr. 42 zu § 611 BGB Abhängigkeit).                   
2. Dem Einfluß der Rundfunkfreiheit ist dadurch gerecht zu werden,   
   daß einzelne gegen eine Befristung sprechende Merkmale            
   zurückzutreten haben (st.Rspr. im Anschluß an BVerfGE 59, 231 =   
   NJW 1982, 1447).                                                  
BAG, Urteil vom 9.6.1993 - 5 AZR 123/92 (Vorinstanz: LAG Hamburg,    
Urteil vom 24.1.1992 - 6 Sa 29/90).                                  
 

 

 


